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Die Gemeinde informiert

Unser Angebot im Januar  

 

Für Biker! Hol- und Bringservice Ihres Zweirades bei 

Reparaturen und Kundendienst in unserer Werkstatt 

Omnibus W. Reisberger
83553 Frauenneuharting, Haus 4

Telefon 08092 / 1279 • Telefax 08092 / 7176

Reisevorschau 2005

20. - 26.02. Heilbad Heviz / Ungarn
06. - 13.03. Kuraufenthalt in Debrecen Terme
15. - 20.03. Frühling in Abano
08. - 13.04. Heilbad Radenci / Slowenien
21. - 24.04. Marillenblüte u. Weingenuss / 

    Wachau
06. - 08.05. Muttertagsfahrt Schloss Ernestgrün

Ausflug nach Marienbad u. Karlsbad 
07. - 08.05. Muttertags - Überraschungsfahrt
22. - 26.05. Wandern im Rogla-Gebirge
22. - 29.05. Erholungsurlaub Cervia VP u. Aus-

flüge, Strandleistung (Sonderpreis)

Mit den Neujahrsgrüßen bedanken wir uns bei 
unseren Kunden, Freunden und Bekannten und 

wünschen ein glückliches Jahr 2005

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz aktualisiert Biotopkartierung

Seit Mitte September 2004 wird zusätzlich zur bereits laufenden Alpenbiotopkartierung auch im Flachlandteil des 
Landkreises Rosenheim mit der Biotopkartierung begonnen. Sie erhebt vor allem die nach Art. 13d (1) BayNatSchG 
geschützten Biotope. Darüber hinaus werden in der Artenschutzkartierung gezielt Informationen zu 
naturschutzfachlich wertvollen Arten, insbesondere Tierarten, erhoben. Die nach Art. 13d (1) BayNatSchG 
aufgeführten gesetzlich geschützten Waldbiotope werden nicht erfasst.

Die Biotopkartierung wird im Auftrag des LfU (Bayer. Landesamt für Umweltschutz) durch die Firma ArGeBio 
betreut. Die Kartierung im Gelände wird durch das Büro Arve durchgeführt. Die Kartierungsarbeiten werden 
voraussichtlich im Herbst 2006 beendet sein.

Biotopkartierung und Artenschutzkartierung geben einen Überblick über Lage, Verbreitung, Häufigkeit und Zustand 
der naturschutzfachlich wertvollen Lebensräume und Artvorkommen in Bayern nach einem bayernweiten Standard.

Die Kartierung betreut bayernweit das LfU. Mit dem geplanten Projekt sollen die naturschutzfachlich wertvollen 
Biotope und ausgewählte Tier- und Pflanzenarten im Landkreis Rosenheim im Maßstab 1:5000 überprüft und bei 
Bedarf neu erfasst werden. Dazu führt man Geländeerhebungen durch. Als Ergebnis wird zu jedem neuen Biotop 
eine Beschreibung mit einer Abgrenzung in der Flurkarte vorliegen.

Die Kartierung und Bewertung der Biotope bilden eine wichtige Grundlage für den Vollzug des Naturschutzgesetzes 
und für den Vertragsnaturschutz. Eine wichtige Aufgabe ist es dabei, festzustellen, welche Flächen unter die 
Bestimmungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes fallen. Die Biotopkartierung selbst hat jedoch nicht die 
rechtliche Möglichkeit, Flächen unter Schutz zu stellen oder Grundstücksbesitzern bestimmte Bewirtschaftungs-
weisen vorzuschreiben; dies ergibt sich allein aus den gesetzlichen Bestimmungen.


